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Präambel 
Mit dem Ziel, 

n  Voraussetzungen für eine ausgewogene Verteilung der Entwicklungschancen und -potentiale im 
 Gesamtraum zu schaffen 
n eine gemeinsame Landesentwicklung zu fördern, 
n  die natürlichen Lebensgrundlagen zu schützen und zu bewahren, 
n  im Wettbewerb der europäischen Regionen erfolgreich zu bestehen und den gemeinsamen 
 Wirtschaftsraum zu stärken sowie 
n  die angestrebte Struktur beider Länder in das zusammenwachsende Europa einzufügen, 

kommen die Länder Berlin und Brandenburg (vertragschließende Länder) überein, den nachfolgenden Ver-
trag über die Aufgaben und Trägerschaft sowie Grundlagen und Verfahren der gemeinsamen Landesplanung 
(Landesplanungsvertrag) zu schließen:
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I. Abschnitt 
Aufgaben und Trägerschaft der gemeinsamen Landesplanung 

Artikel 1 
Gemeinsame Landesplanung 
(1)  Die vertragschließenden Länder betreiben eine auf Dauer angelegte gemeinsame Raumordnung und 
Landesplanung. Sie nehmen alle damit zusammenhängenden Aufgaben nach Maßgabe dieses Vertrages für 
das Gesamtgebiet beider Länder (gemeinsamer Planungsraum) gemeinsam wahr. 

(2)  Aufgabe der gemeinsamen Landesplanung ist die übergeordnete, überörtliche und zusammenfassende 
Planung für die räumliche Ordnung und Entwicklung des gemeinsamen Planungsraumes. Die vertragschlie-
ßenden Länder Berlin und Brandenburg verpflichten sich, die gemeinsamen Grundsätze und Ziele der Raum-
ordnung für den gemeinsamen Planungsraum in einem gemeinsamen Landesentwicklungsprogramm und in 
gemeinsamen Landesentwicklungsplänen festzulegen. 

(3)  Die vertragschließenden Länder verpflichten sich zu enger Zusammenarbeit in der Regionalplanung. 

(4)  Die vertragschließenden Länder streben an, auf der Grundlage der gemeinsamen Raumordnung und 
Landesplanung in länderübergreifenden Gremien einvernehmlich abzustimmen. 

Artikel 2 
Gemeinsame Landesplanungsabteilung und ihre Aufgaben 
(1)  Die vertragschließenden Länder richten bis zum 1. Januar 1996 eine Gemeinsame Landesplanungsab-
teilung ein, die Teil der für Raumordnung zuständigen obersten Behörden beider Länder ist. Die Gemeinsame 
Landesplanungsabteilung nimmt die Aufgaben der für Raumordnung zuständigen obersten Landesbehörden 
und deren Befugnisse als Trägerin der gemeinsamen Landesplanung wahr. Die Gemeinsame Landespla-
nungsabteilung ist befugt, im Verwaltungsverfahren für beide Länder unter eigenem Namen zu handeln. 
Die Gemeinsame Landesplanungsabteilung wird in Potsdam im Land Brandenburg eingerichtet. 

(2)  Die Gemeinsame Landesplanungsabteilung hat insbesondere folgende Aufgaben: 
1. Erarbeitung, Aufstellung, Änderung, Ergänzung und Fortschreibung des gemeinsamen Landesent-  
 wicklungsprogramms und der gemeinsamen Landesentwicklungspläne sowie gemeinsamer Struktur-   
 und Entwicklungskonzepte, einschließlich der Durchführung notwendiger Beteiligungsverfahren, 
2. Sicherstellung der Vereinbarkeit von Regionalplänen mit den gemeinsamen Grundsätzen und Zielen  
 der Raumordnung einschließlich der Genehmigung von Regionalplänen, 

 

3. Erarbeitung, Aufstellung, Änderung, Ergänzung und Fortschreibung der Braunkohlen- und Sanierungs-  
 pläne einschließlich der Durchführung notwendiger Beteiligungsverfahren gemäß den Vorschriften des   
 brandenburgischen Gesetzes zur Regionalplanung und zur Braunkohlen- und Sanierungsplanung, 
4. Sicherung der Anpassung von Bauleitplänen und Vorhaben- und Erschließungsplänen an die gemein-
 samen Ziele der Raumordnung, 
5. Durchführung von Raumordnungsverfahren, 
6. Unterrichtung und Abstimmung bei Planungen und Maßnahmen, die erhebliche Auswirkungen auf 
 Nachbarstaaten haben. 

(3)  Es gilt das Verwaltungsverfahrensgesetz für das Land Brandenburg vom 26. Februar 1993 (GVBl. I 
S. 26) in der jeweils geltenden Fassung. Für die gemeinsame Raumordnung und Landesplanung gilt, soweit 
dieser Vertrag nichts anderes bestimmt, das Recht des Landes, in dem die Fläche liegt, die Gegenstand von 
Planungen und Maßnahmen im Sinne dieses Vertrages ist. Im Übrigen gilt im Zweifel das Recht des Landes 
Brandenburg. 
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Artikel 3 
Gerichtliches Verfahren 
(1)  Die Gemeinsame Landesplanungsabteilung ist fähig, an Verfahren vor den Gerichten der allgemeinen 
Verwaltungsgerichtsbarkeit beteiligt zu sein. Anfechtungs- und Verpflichtungsklagen sind gegen die Gemein-
same Landesplanungsabteilung zu richten. 

(2)  Die Rechtverordnungen nach Artikel 8 Absatz 4 und Artikel 16 Absatz 4 dieses Vertrages unterliegen 
der Normenkontrolle nach § 47 der Verwaltungsgerichtsordnung durch das Oberverwaltungsgericht Berlin-
Brandenburg. 

(3)  Über Streitigkeiten nach § 40 der Verwaltungsgerichtsordnung, welche Aufgaben der Gemeinsamen 
Landesplanungsabteilung betreffen, entscheidet als gemeinsames Gericht im ersten Rechtszug das Verwal-
tungsgericht Potsdam oder, sofern gesetzlich bestimmt, das Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg. 

Artikel 4 
Organisation, Personal sowie Finanzierung bei der Gemeinsamen 
Landesplanungsabteilung 
(1)  Das fachliche Weisungsrecht gegenüber der Gemeinsamen Landesplanungsabteilung wird von den für 
Raumordnung zuständigen Mitgliedern beider Landesregierungen gemeinsam und einvernehmlich ausgeübt. 
Die Beschäftigten der Gemeinsamen Landesplanungsabteilung bleiben Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen 
und Beamte und Beamtinnen ihres bisherigen Arbeitgebers oder Dienstherrn. Sie unterstehen dem Dienst-, 
Arbeits- und Personalvertretungsrecht des jeweils entsendenden Landes. Dienst- und arbeitsrechtliche Maß-
nahmen werden von dem jeweiligen Dienstherrn und Arbeitgeber im gegenseitigen Benehmen getroffen. 
Soweit die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen der Gemeinsamen Landesplanungsabteilung nach dem Ge-
schäftsverteilungsplan zur Erteilung von fachlichen Anweisungen befugt sind, gilt dies auch gegenüber den 
Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen des jeweiligen anderen Arbeitgebers oder Dienstherrn. 
(2)  Die Gemeinsame Landesplanungsabteilung wird von den vertragschließenden Ländern, insbesondere bei 
den Leitungsfunktionen, gleichberechtigt und einvernehmlich im erforderlichen Umfang mit Personal ausge-
stattet und nach Maßgabe der jeweiligen Haushaltspläne gemeinsam finanziert. Das Nähere über Organisati-
on, Verfahren und Finanzierung regeln beide Landesregierungen in einer Verwaltungsvereinbarung. 

(3)  Die vertragschließenden Länder verpflichten sich, jeweils rechtzeitig die Haushaltsvoraussetzungen für 
die Errichtung und Arbeit der Gemeinsamen Landesplanungsabteilung zu schaffen. 

(4)  Die Rechnungshöfe der vertragschließenden Länder sind berechtigt, die Haushalts- und Wirtschaftsfüh-
rung der Gemeinsamen Landesplanungsabteilung zu prüfen. Die Rechnungshöfe sollen Prüfungsvereinba-
rungen auf der Grundlage von § 93 der Landeshaushaltsordnungen treffen. 

Artikel 5 
Leitung 
(1)  Die Besetzung der Stelle des Leiters oder der Leiterin der Gemeinsamen Landesplanungsabteilung ob-
liegt der Regierung des Landes Brandenburg auf Vorschlag des für Raumordnung zuständigen Mitglieds der 
Landesregierung im Einvernehmen mit dem für Raumordnung zuständigen Mitglied des Senats von Berlin.
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(2)  Die Besetzung der Stelle des ständigen Vertreters oder der ständigen Vertreterin des Abteilungsleiters 
oder der Abteilungsleiterin obliegt dem Land Berlin auf Vorschlag des für Raumordnung zuständigen Mitglieds 
des Senats von Berlin im Einvernehmen mit dem für Raumordnung zuständigen Mitglied der Landesregierung 
Brandenburg. 

(3)  Die Rechte der jeweiligen Landesregierung bei Einstellungen und Versetzungen bleiben unberührt. 

Artikel 6 
Gemeinsame Landesplanungskonferenz 
(1)  Die vertragschließenden Länder bilden eine gemeinsame Landesplanungskonferenz. Sie hat die Aufgabe, 
die landesplanerische Abstimmung und Zusammenarbeit zur Vorbereitung der Regierungsentscheidungen zu 
koordinieren und auf einen Interessenausgleich hinzuwirken. Die Beschlüsse der Landesplanungskonferenz 
sind den Entscheidungen beider Landesregierungen als Empfehlungen zugrunde zu legen. Will eine Lan-
desregierung von einer Empfehlung der Landesplanungskonferenz abweichen, hat sie dies gegenüber der 
Landsplanungskonferenz zu begründen und eine endgültige Entscheidung erst nach erneuter Befassung der 
Landesplanungskonferenz zu treffen. Beschlüsse der Landesplanungskonferenz über Gegenstände, die einer 
Entscheidung der beiden Landesregierungen nicht bedürfen, sind den Entscheidungen der für Raumordnung 
zuständigen Mitglieder beider Landesregierungen als Empfehlungen zugrunde zu legen. 

(2)  Die Landesplanungskonferenz ist über die Entwürfe für das Landesentwicklungsprogramm sowie für die 
Landesentwicklungspläne einschließlich ihrer jeweiligen Änderung, Ergänzung und Fortschreibung frühzeitig 
zu unterrichten. Die Landesplanungskonferenz kann von der Gemeinsamen Landesplanungsabteilung über 
die für Raumordnung zuständigen Mitglieder beider Landesregierungen im Rahmen ihrer Aufgaben Berichte 
anfordern. 

(3)  Die Landesplanungskonferenz ist in gleicher Anzahl mit Mitgliedern aus beiden Ländern besetzt. 
 Ständige Mitglieder sind: 

1. der Regierende Bürgermeister oder die Regierende Bürgermeisterin von Berlin und der Ministerpräsi-  
 dent oder die Ministerpräsidentin des Landes Brandenburg als Vorsitzende sowie die Kanzleichefs oder  
 Kanzleichefinnen beider Länder, 
2. die für Raumordnung zuständigen Regierungsmitglieder als stellvertretende Vorsitzende, 
3. die für Stadtentwicklung, Verkehr, Bau- und Wohnungswesen, Wirtschaft, Landwirtschaft und Kommu-  
 nalwesen zuständigen Regierungsmitglieder beider Länder. 

Soweit in einem Land für eines der in Nummer 3 genannten Sachgebiete keine Zuständigkeit besteht oder 
mehrere Sachgebiete durch ein Regierungsmitglied vertreten werden und dadurch beide Länder nicht in 
gleicher Anzahl vertreten sind, ist das andere Land berechtigt zu entscheiden, welches weitere Regierungs-
mitglied an der Landesplanungskonferenz teilnimmt. Ist die Zuständigkeit weiterer Ressorts berührt, sind 
sie an der Landesplanungskonferenz zu beteiligen. Die Mitglieder können sich nur durch andere Regierungs-
mitglieder oder Staatssekretäre oder Staatssekretärinnen vertreten lassen; eine Vertretung beim Vorsitz kann 
nur durch ein anderes Regierungsmitglied erfolgen. 

(4)  Die Landesplanungskonferenz wird vom Regierenden Bürgermeister oder von der Regierenden Bürger-
meisterin von Berlin und vom Ministerpräsidenten oder von der Ministerpräsidentin des Landes Brandenburg 
einberufen und geleitet. Jeder Vertragspartner kann die Einberufung verlangen und Themen auf die Tagesord-
nung setzen. Die Gemeinsame Landesplanungsabteilung bereitet im Einvernehmen mit einer aus Vertretern 
und Vertreterinnen der in der Planungskonferenz ständig mitarbeitenden Ressorts zu bildenden interministeri-
ellen Arbeitsgruppe die Landesplanungskonferenz einschließlich aller Entscheidungsvorlagen vor. 
Die Beschlüsse der Landesplanungskonferenz werden einvernehmlich getroffen. Die Mitglieder eines Landes 
können ihre Stimmen nur einheitlich abgeben. Die Landesplanungskonferenz gibt sich eine Geschäftsordnung.
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II. Abschnitt 
Grundsätze, Ziele und Verfahren der gemeinsamen Landesplanung 

Artikel 7 
Landesentwicklungsprogramm 
(1)  Das gemeinsame Landesentwicklungsprogramm wird als Staatsvertrag zwischen den Ländern Berlin und 
Brandenburg vereinbart. Es legt insbesondere Grundsätze der Raumordnung, die für die Gesamtentwicklung 
der beiden Länder von Bedeutung sind, fest. 

(2)  Der Entwurf des Landesentwicklungsprogramms und die Begründung sind bei der Gemeinsamen Landes-
planungsabteilung, den Landkreisen und den kreisfreien Städten des Landes Brandenburg sowie bei den 
Bezirken und der für die vorbereitende Bauleitplanung zuständigen Senatsverwaltung von Berlin für die Dauer 
von zwei Monaten öffentlich auszulegen. Gleichzeitig ist der Entwurf in das Internet einzustellen. Ort und Dau-
er der Auslegung sowie die Internetadresse sind mindestens eine Woche vorher durch die Gemeinsame Lan-
desplanungsabteilung im Amtsblatt für Brandenburg und im Amtsblatt für Berlin öffentlich bekannt zu machen. 
Die Bekanntmachung enthält den Hinweis, dass Stellungnahmen innerhalb einer Frist von bis zu drei Monaten 
ab Beginn der Auslegung abgegeben werden können. Den in ihren Belangen berührten öffentlichen Stellen 
sind der Entwurf des Landesentwicklungsprogramms und die Begründung zur Verfügung zu stellen und eine 
Frist von bis zu drei Monaten zur Abgabe einer Stellungnahme einzuräumen. Das Beteiligungsverfahren erfolgt 
in jedem der beiden Länder über denselben Zeitraum und in gleicher Form. Bei der Beteiligung können elektro-
nische Informationstechnologien ergänzend genutzt werden. 

Artikel 8 
Landesentwicklungspläne 
(1)  Die gemeinsamen Landesentwicklungspläne legen auf der Grundlage des gemeinsamen Landesent-
wicklungsprogramms weitere Grundsätze und Ziele der Raumordnung fest. Sie bestehen aus textlichen und 
zeichnerischen Darstellungen oder einer Verbindung beider Darstellungsformen. Die Hoheitsgrenzen sind in 
der zeichnerischen Darstellung kenntlich zu machen. 

(2)  Artikel 7 Absatz 2 gilt entsprechend. 

(3)  Nach Abschluss der Beteiligung leiten die Landesregierungen den gegebenenfalls überarbeiteten Planent-
wurf mit einem gemeinsamen Bericht über das Erarbeitungsverfahren den für die Landesplanung zuständigen 
Ausschüssen des Abgeordnetenhauses von Berlin und des Landtages von Brandenburg zur Unterrichtung mit 
der Gelegenheit zur Stellungnahme zu. 

(4)  Die gemeinsamen Landesentwicklungspläne werden von der Gemeinsamen Landesplanungsabteilung 
aufgestellt, von den Regierungen der vertragschließenden Länder jeweils als Rechtsverordnung mit Geltung für 
das eigene Hoheitsgebiet erlassen und den Landesparlamenten zur Kenntnisnahme zugeleitet. Die Rechts-
verordnungen sind in beiden Ländern am selben Tag in Kraft zu setzen. Mit Inkrafttreten der gemeinsamen 
Landesentwicklungspläne sind die in ihnen enthaltenen Ziele der Raumordnung verbindlich. Der in der Verkün-
dung bezeichnete Plan wird in Brandenburg bei allen Behörden, auf deren Bereich sich die Planung erstreckt, 
zur Einsicht für jedermann niedergelegt, im Einzelnen bei der Gemeinsamen Landesplanungsabteilung, bei 
den Landkreisen, den kreisfreien Städten, amtsfreien Gemeinden und Ämtern; in der Verkündung ist darauf 
hinzuweisen. In Berlin wird der mit der Verkündung bezeichnete Plan beim Landesarchiv zur kostenfreien 
Einsicht niedergelegt; in der Verkündung ist darauf hinzuweisen. 

(5)  Die gemeinsamen Landesentwicklungspläne sollen spätestens zehn Jahre nach ihrer Aufstellung über-
prüft werden.
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Artikel 8a 
Ergänzende Vorschriften zur Umweltprüfung nach den §§ 9 bis 11 
des Raumordnungsgesetzes 
(1)  Bei der Festlegung des Untersuchungsrahmens der Umweltprüfung einschließlich des erforderlichen 
Umfangs und Detaillierungsgrads des Umweltberichts ist den nach § 9 Absatz 1 des Raumordnungsgesetzes 
zu beteiligenden öffentlichen Stellen Gelegenheit zur Stellungnahme innerhalb einer Frist von einem Monat 
zu geben. Die Frist kann auf begründeten Antrag der beteiligten öffentlichen Stelle im Einzelfall angemessen 
verlängert werden. 

(2)  Artikel 7 Absatz 2 gilt mit der Maßgabe, dass auch der Umweltbericht sowie weitere nach Einschätzung 
der Gemeinsamen Landesplanungsabteilung zweckdienliche Unterlagen Gegenstand der Beteiligungen sind. 

(3)  Nach seinem Inkrafttreten ist der Raumordnungsplan mit seiner Begründung einschließlich der zusam-
menfassenden Erklärung und der benannten Überwachungsmaßnahmen zusätzlich zu der Bekanntmachung 
und Niederlegung nach Artikel 8 Absatz 4 in das Internet unter der Adresse der Gemeinsamen Landespla-
nungsabteilung einzustellen. 

(4)  Für die Überwachung der erheblichen Umweltauswirkungen bedient sich die Gemeinsame Landespla-
nungsabteilung unter besonderer Berücksichtigung des Raumordnungskatasters nach Artikel 18 der Mittel 
der Raumbeobachtung. 

Artikel 9 
Planerhaltung 
Die Unbeachtlichkeit einer Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften des Landesplanungsvertrages 
richtet sich nach § 12 des Raumordnungsgesetzes. Zuständige Stelle nach § 12 Absatz 5 Satz 1 des Raum-
ordnungsgesetzes ist die Gemeinsame Landesplanungsabteilung. 

Artikel 10 
Zielabweichungsverfahren 
Die Gemeinsame Landesplanungsabteilung kann im Einvernehmen mit den fachlich berührten Stellen und im 
Benehmen mit den betroffenen Gemeinden auf Antrag der in § 3 Absatz 1 Nummer 5 und in § 4 des Raum-
ordnungsgesetzes genannten öffentlichen Stellen und Personen, die das Ziel der Raumordnung zu beachten 
haben, im Einzelfall Abweichungen von den Zielen der Raumordnung nach § 6 Absatz 2 des Raumordnungs-
gesetzes zulassen.
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III. Abschnitt 
Regelungen zur Regionalplanung 

Artikel 11 
Zusammenarbeit in der Regionalplanung 
(1)  Die Zusammenarbeit in der Regionalplanung und die gegenseitige Beteiligung und Abstimmung regional-
planerischer Einzelfragen erfolgt in einem Regionalplanungsrat, der aus den für Raumordnung zuständigen 
Regierungsmitgliedern beider Länder, je einem Vertreter oder einer Vertreterin der Träger der Regional-
planung im Land Brandenburg, einem Vertreter oder einer Vertreterin der gesamtstädtischen räumlichen 
Planung Berlins sowie zwei Vertretern oder Vertreterinnen der Berliner Bezirke besteht. 

(2)  Bei der Aufstellung und der regionalplanerisch bedeutsamen Änderung sowie der Fortschreibung von 
Regionalplänen und des Flächennutzungsplanes von Berlin erfolgt eine gegenseitige Beteiligung der jeweili-
gen Planungsträger. Zu Themen mit besonderer raumordnerischer Bedeutung kann der Regionalplanungsrat 
einberufen werden. 

(3)  Der Regionalplanungsrat gibt sich eine Geschäftsordnung. Die Gemeinsame Landesplanungsabteilung 
bereitet die Sitzungen vor. Beschlüsse des Regionalplanungsrates werden einstimmig gefasst und gelten als 
Empfehlungen. 

IV. Abschnitt 
Sicherung der Raumordnung 

Artikel 12 
Anpassung der Bauleitplanung im Land Brandenburg 
(1)  Im Land Brandenburg haben die Gemeinden ihre Absicht, einen Bauleitplan aufzustellen, zu ändern, zu 
ergänzen oder aufzuheben, der Gemeinsamen Landesplanungsabteilung frühzeitig unter allgemeiner Anga-
be ihrer Planungsabsichten mitzuteilen und anzufragen, welche Ziele der Raumordnung für den Planbereich 
bestehen. Äußert sich diese nicht innerhalb einer Frist von einem Monat seit Zugang der Mitteilung, so kann 
die Gemeinde davon ausgehen, dass raumordnerische Bedenken nicht erhoben werden. 

(2)  Die Landesregierung kann verlangen, dass die Gemeinden ihre genehmigten Bauleitpläne den Zielen 
der Raumordnung anpassen. 

(3)  Eine Gemeinde, die die Anpassung eines rechtswirksamen Bebauungsplans für erforderlich hält, ist be-
rechtigt, eine Entscheidung nach Absatz 2 bei der Gemeinsamen Landesplanungsabteilung zu beantragen. 

(4)  Die Landesregierung kann verlangen, dass die Gemeinden Bauleitpläne entsprechend den Zielen der 
Raumordnung aufstellen, wenn dies zur Verwirklichung von Planungen mit hervorragender Bedeutung für die 
überörtliche Wirtschaftsstruktur oder allgemeine Landesentwicklung erforderlich ist. Vor der Entscheidung 
der Landesregierung ist den betroffenen Gemeinden und Kreisen Gelegenheit zur Stellungnahme zu geben. 
Die Absätze 5 bis 7 finden entsprechende Anwendung. 

(5)  Muss eine Gemeinde einen Dritten gemäß §§ 39 bis 44 des Baugesetzbuchs entschädigen, weil sie 
einen rechtswirksamen Bebauungsplan aufgrund rechtsverbindlich aufgestellter Ziele der Raumordnung auf 
Verlangen nach Absatz 2 geändert oder aufgehoben hat, so ist ihr vom Land Ersatz zu leisten.
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(6)  Ist eine Gemeinde Eigentümerin eines Grundstückes, so kann sie im Falle des Verlangens nach Absatz 2 
vom Land eine angemessene Entschädigung verlangen, soweit durch die Anpassung eines rechtswirksamen 
Bebauungsplanes Aufwendungen für Vorbereitungen zur Nutzung des Grundstückes an Wert verlieren, die 
im Vertrauen auf den Bestand der bisherigen Planungen gemacht wurden. Ihr sind außerdem die Aufwen-
dungen für Erschließungsanlagen zu ersetzen, soweit sie infolge der Anpassung nicht mehr erforderlich sind. 

(7)  Eine Gemeinde kann eine Ersatzleistung oder eine Entschädigung nicht beanspruchen, wenn sie die 
Gemeinsame Landesplanungsabteilung nicht gemäß Absatz 1 rechtzeitig von ihrer Planungsabsicht unter-
richtet hat oder soweit sie von einem oder einer durch die Änderung der Bauleitplanung Begünstigten Ersatz 
verlangen kann. 

Artikel 13 
Anpassung der Bauleitplanung im Land Berlin 
(1)  Im Land Berlin sind der Flächennutzungsplan und die Bebauungspläne gemäß § 1 Absatz 4 des Bauge-
setzbuchs den Zielen der Raumordnung anzupassen. 

(2)  Die Bezirke haben ihre Absicht, einen Bebauungsplan aufzustellen, zu ändern, zu ergänzen oder auf-
zuheben der Gemeinsamen Landesplanungsabteilung unter allgemeiner Angabe ihrer Planungsabsichten 
mitzuteilen und anzufragen, welche Ziele der Raumordnung für den Planbereich bestehen. Äußert sich diese 
nicht innerhalb einer Frist von einem Monat seit Zugang der Mitteilung, so kann der Bezirk davon ausgehen, 
dass raumordnerische Bedenken nicht erhoben werden. Sofern Aufgaben der Bauleitplanung durch eine 
Senatsverwaltung wahrgenommen werden, gilt diese Regelung entsprechend für die zuständige Senatsver-
waltung. 

Artikel 14 
Untersagung raumordnungswidriger Planungen und Maßnahmen 
(1)  Die Gemeinsame Landesplanungsabteilung kann im Einvernehmen mit den fachlich zuständigen Minis-
terien im Land Brandenburg und den fachlich zuständigen Senatsverwaltungen im Land Berlin raumbedeut-
same Planungen und Maßnahmen sowie die Entscheidung über deren Zulässigkeit nach § 14 des Raumord-
nungsgesetzes untersagen. 

(2)  Die Untersagung wird nach Anhörung des oder der Betroffenen von Amts wegen oder auf Antrag eines 
öffentlichen Planungsträgers, dessen Aufgaben durch die beabsichtigte Planung oder Maßnahme berührt 
werden, ausgesprochen. 

(3)  Die Untersagung ist vor Fristablauf ganz oder teilweise aufzuheben, soweit ihre Voraussetzungen weg-
gefallen sind. 

Artikel 15 
Entschädigung 
(1)  Muss der Träger einer nach Artikel 14 untersagten Planung oder Maßnahme einen Dritten entschädi-
gen, so erstattet ihm das jeweilige Land die aus der Erfüllung der Entschädigungsansprüche entstehenden 
Aufwendungen. Die Ersatzleistung ist ausgeschlossen, wenn die Untersagung von dem Planungsträger 
verschuldet ist oder ihm aus Anlass der Untersagung aus anderen Rechtsgründen Entschädigungsansprü-
che zustehen.
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(2)  Dient die Untersagung nach Artikel 14 ausschließlich oder vorwiegend dem Interesse eines oder einer 
Begünstigten, so kann das jeweilige Land von ihm oder ihr die Übernahme der sich aus dieser Vorschrift 
ergebenden Entschädigungspflichten verlangen, wenn er oder sie der Untersagung zugestimmt hat. 

Artikel 16 
Raumordnungsverfahren 
(1) Die Gemeinsame Landesplanungsabteilung soll für 

1. Planungen und Maßnahmen, die in der Raumordnungsverordnung vom 13. Dezember 1990 (BGBl. I 
 S. 2766) in der jeweils geltenden Fassung bestimmt sind, 
2. den Neubau und wesentliche Trassenänderungen von Landesstraßen im Land Brandenburg und ent 
 sprechenden Straßen im Land Berlin und 

 

3. weitere Planungen und Maßnahmen 

Raumordnungsverfahren durchführen, wenn sie im Einzelfall raumbedeutsam sind und überörtliche Bedeu-
tung haben. 

(2) Von einem Raumordnungsverfahren kann abgesehen werden, wenn die Beurteilung der Raumverträg-
lichkeit der Planung oder Maßnahme auf anderer raumordnerischer Grundlage hinreichend gewährleistet ist. 
Dies gilt insbesondere, wenn die Planung oder Maßnahme 

1. Zielen der Raumordnung entspricht oder widerspricht oder 
2. den Darstellungen oder Festsetzungen eines den Zielen der Raumordnung angepassten Flächen-
 nutzungsplanes oder Bebauungsplanes nach den Vorschriften des Baugesetzbuches entspricht oder 
 widerspricht und sich die Zulässigkeit dieser Planung oder Maßnahme nicht nach einem Planfest-
 stellungsverfahren oder einem sonstigen Verfahren mit den Rechtswirkungender Planfeststellung für   
 raumbedeutsame Vorhaben bestimmt oder 
3. in einem anderen gesetzlichen Abstimmungsverfahren unter Beteiligung der Gemeinsamen Landes-  

 planungsabteilung festgelegt worden ist. 

(3) Bestehen Zweifel über die Einleitung eines Raumordnungsverfahrens, gilt Artikel 6 Absatz 1 Satz 3 bis 5. 

(4) Die für Raumordnung zuständigen Mitglieder der Regierungen der vertragschließenden Länder werden 
ermächtigt, durch Rechtsverordnung die notwendigen Einzelheiten für die einheitliche Durchführung von 
Raumordnungsverfahren sowie die Durchführung der Umweltverträglichkeitsprüfung entsprechend dem Pla-
nungsstand zu regeln. Diese Regelungen sind einvernehmlich zu erlassen und an demselben Tag in beiden 
Ländern in Kraft zu setzen.
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V. Abschnitt 
Planvorbereitende und planbegleitende Instrumente der gemeinsamen 
Landesplanung 

Artikel 17 
Planungsgrundlagen 
Berlin, die kreisfreien Städte, die kreisangehörigen Städte und Gemeinden sowie die Landkreise des Landes 
Brandenburg haben der Gemeinsamen Landesplanungsabteilung Planungsgrundlagen nach den Erforder-
nissen der Raumordnung in zeichnerischer und textlicher Darstellung insbesondere zu folgenden Sachgebie-
ten bereitzustellen: 

   1. Bevölkerung und Arbeitsmarkt, 
   2. Siedlungsstruktur, 
   3. Wohnen und Verkehr, 
   4. Gewerbe und Industrie, 
   5. technische Infrastruktur, 
   6. soziale und kulturelle Infrastruktur, Denkmalschutz, 
   7. Fremdenverkehr, Kurwesen und Naherholung, 
   8. Land- und Forstwirtschaft, 
   9. Natur-, Landschafts- und Bodenschutz sowie Freiraumentwicklung, 
  10. Wasserwirtschaft, 
         11. Abfallwirtschaft und Altlasten, 
  12. Luftreinhaltung, Lärm- und Strahlenschutz, 
  13. Braunkohlenbergbau und Sanierung, 
  14. Energie- und Wärmeversorgung, 
  15. Rohstoffsicherung und Rekultivierung, 
  16. Verteidigung und Konversion. 

Artikel 18 
Raumordnungskataster 
(1)  Die Gemeinsame Landesplanungsabteilung führt ein Raumordnungskataster. In ihm werden alle raum-
bedeutsamen Planungen und Maßnahmen des gemeinsamen Planungsraumes erfasst und fortgeschrieben. 

(2)  Das Nähere über die Einrichtung und einheitliche Führung des Raumordnungskatasters regeln die 
Regierungen der vertragschließenden Länder durch Verwaltungsvereinbarung.
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Artikel 19 
Gemeinsamer Raumordnungsbericht 
(1)  Die Gemeinsame Landesplanungsabeilung erstellt alle fünf Jahre einen Raumordnungsbericht über 

1. die räumliche Entwicklung im gemeinsamen Planungsraum, 
2. den Stand der gemeinsamen Landesentwicklungsplanung, 
3. den Stand der Regionalplanung, 
4. die im Rahmen der angestrebten Entwicklung durchgeführten und geplanten Maßnahmen, 
5. die gemeinsame Abstimmung von raumbedeutsamen Planungen und Maßnahmen mit den an-
 grenzenden Ländern und Staaten, 
6. die Zusammenarbeit zwischen den Ländern Berlin und Brandenburg in der Gemeinsamen Landes- 
 planungsabteilung und in der Landesplanungskonferenz. 

(2)  Der Raumordnungsbericht ist von den Landesregierungen dem Abgeordnetenhaus von Berlin und dem 
Landtag des Landes Brandenburg vorzulegen. Der erste gemeinsame Raumordnungsbericht wird zwei Jahre 
nach Inkrafttreten dieses Vertrages erstattet. 

Artikel 20 
Abstimmung raumbedeutsamer Planungen und Maßnahmen 
(1)  Öffentliche Stellen und Personen des Privatrechts nach § 4 Absatz 1 des Raumordnungsgesetzes haben 
ihre raumbedeutsamen Planungen und Maßnahmen aufeinander und untereinander abzustimmen. 

(2)  Die Behörden der vertragschließenden Länder, die Gemeinden und Landkreise sowie die der Aufsicht 
der beiden Länder unterstehenden sonstigen Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des öffentlichen 
Rechts sind verpflichtet, der Gemeinsamen Landesplanungsabteilung alle von ihnen beabsichtigten oder zu 
ihrer Kenntnis gelangten raumbedeutsamen Planungen und Maßnahmen so rechtzeitig mitzuteilen, dass die 
Wahrnehmung der Belange der gemeinsamen Landesplanung gewährleistet ist. 

(3)  Im Land Brandenburg sind darüber hinaus die kreisangehörigen Städte und Gemeinden zur Mitteilung 
nach Absatz 2 auch gegenüber den Landräten als allgemeinen unteren Landesbehörden verpflichtet. 

(4)  Die in Absatz 2 genannten Stellen haben der Gemeinsamen Landesplanungsabteilung auf Verlangen 
über raumbedeutsame Planungen und Maßnahmen Auskunft zu erteilen. 

Artikel 21 
Datenschutz 
Für die datenschutzrechtlichen Belange gilt das Recht des Landes Brandenburg, soweit nicht Bundesrecht 
anzuwenden ist. Soweit für die Erhebung der Daten im Land Berlin für Zwecke der Planung bereichsspezi-
fische Rechtsvorschriften gelten, finden diese auf die Datenerhebung im Land Berlin Anwendung. Der oder 
die Landesbeauftragte für den Datenschutz im Land Brandenburg überwacht im Einvernehmen mit dem oder 
der Berliner Datenschutzbeauftragten die Einhaltung der Datenschutzbestimmungen. 



18

VI. Abschnitt 
Übergangs- und Schlussvorschriften 

Artikel 22 
Übergangsvorschriften 

(1)  Die vertragschließenden Länder werden jeweils in den Zustimmungsgesetzen zu diesem Vertrag die für 
seinen Vollzug erforderlichen Änderungen ihres Landesrechts vornehmen. 

(2)  Mit der Einrichtung der Gemeinsamen Landesplanungsabteilung tritt die Verwaltungsvereinbarung 
zwischen den Ländern Berlin und Brandenburg über die Bildung einer gemeinsamen Arbeitsstelle und 
Planungskonferenz zur Vorbereitung und Fortschreibung der gemeinsamen Landesplanung vom 11. August 
1993 (ABl. für Berlin S. 2530 / ABl. für Brandenburg S. 1398) außer Kraft. 

(3)  Bis zur Einrichtung der Gemeinsamen Landesplanungsabteilung nehmen die für Raumordnung zustän-
digen obersten Landesbehörden der vertragschließenden Länder die Aufgaben der gemeinsamen Raumord-
nung einvernehmlich wahr. Mit Einrichtung der Gemeinsamen Landesplanungsabteilung nimmt diese die in 
diesem Vertrag genannten Aufgaben und Befugnisse wahr. 

(4)  Die Darstellungen des Berliner Flächennutzungsplanes vom 23. Juni 1994 (FNP 94) gelten als an die 
Ziele der Raumordnung angepasst. 

(5)  Im Brandenburger Teil des engeren Verflechtungsraumes gelten als an die Ziele der Raumordnung 
angepasst: 

1. bis zum 4. April 1995 genehmigte Bebauungspläne, Vorhaben- und Erschließungspläne sowie  
 Entwicklungssatzungen, 
2. bis zum 30. September 1994 genehmigte Flächennutzungspläne, 
3. Entwürfe zu Bebauungsplänen, Vorhaben- und Erschließungsplänen sowie Entwicklungssatzungen,  
 deren öffentliche Auslegung bis zum 30. September 1994 bekanntgemacht wurde.
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Artikel 23 
Weitergehende Regelungen 
Die vertragschließenden Länder verpflichten sich, soweit erforderlich, weitergehende Regelungen zu 
schaffen. 

Artikel 24 
Geltungsdauer und Kündigung 

(1)  Dieser Staatsvertrag gilt für unbestimmte Zeit. Er kann von jedem vertragschließenden Land zum Ende 
des Kalenderjahres schriftlich mit einer Frist von drei Jahren gekündigt werden. 

(2)  Bilden die vertragschließenden Länder ein gemeinsames Land, so gehen alle Rechte und Pflichten der 
bisherigen Länder aus diesem Vertrag auf das neue Land über. 

Artikel 25 
Inkrafttreten 

Dieser Vertrag tritt am ersten Tag des auf den Austausch der Ratifikationsurkunden folgenden Monats in 
Kraft. 

Geschehen zu Berlin am 6. April 1995 in zwei Urschriften. 

Für das Land Berlin  
Der Regierende Bürgermeister  
gez. Eberhard Diepgen  

Für das Land Brandenburg 
Der Ministerpräsident 
gez. Manfred Stolpe 



in der Fassung der Bekanntmachung vom 8. Februar 2012 
GVBl. I Nr. 13



Gesetz zur Regionalplanung und zur 
 Braunkohlen- und Sanierungsplanung 

in der Fassung der Bekanntmachung vom 8. Februar 2012 
GVBl. I Nr. 13
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Abschnitt 1 
Regionalplanung 

§ 1 
Regionalplanung 
Regionalplanung ist die übergeordnete und zusammenfassende Landesplanung im Gebiet einer Region. 
Die Regionalpläne (§ 2) geben den überörtlichen Rahmen sowie die Grundsätze und Ziele der Raumordnung 
vor. Bei der Aufstellung, Änderung, Ergänzung, Fortschreibung und Aufhebung der Regionalpläne wirken 
Land, Regionale Planungsgemeinschaften (§ 4), Gemeindeverbände und Gemeinden nach Maßgabe dieses 
Gesetzes zusammen. 

§ 2 
Regionalpläne 
(1) Die Regionalpläne vertiefen die Grundsätze und Ziele der Raumordnung, wie sie sich aus dem Raumord-
nungsgesetz sowie den Raumordnungsplänen ergeben. Sie konkretisieren diese für die jeweiligen Regionen 
(§ 3) zur Sicherung und Entwicklung der natürlichen und wirtschaftlichen Lebensgrundlagen. Die Regionalplä-
ne sollen einen eigenen Gestaltungsspielraum erfüllen und zu diesem Zweck weitere Grundsätze und Ziele 
der Raumordnung sowie qualitative oder quantitative Vorgaben festsetzen, um die Entwicklung der Regionen 
in die angestrebte gesamträumliche Entwicklung des Landes einzufügen. 

(2) Die Regionalpläne bestehen aus textlichen und zeichnerischen Darstellungen. Spätestens nach zehn 
Jahren sind sie, gegebenenfalls auch in Teilen, der weiteren Entwicklung anzupassen. 

(3) Bei der Erarbeitung der Regionalpläne durch die Regionalen Planungsgemeinschaften ist eine Betei-
ligung nach § 10 Absatz 1 des Raumordnungsgesetzes durchzuführen. Den in ihren Belangen berührten 
öffentlichen Stellen sind der Entwurf des Regionalplans und die Begründung zur Verfügung zu stellen und 
eine Frist von bis zu drei Monaten zur Abgabe einer Stellungnahme einzuräumen. Zu beteiligen sind insbe-
sondere: 

1. die Landkreise und kreisfreien Städte, die Ämter und die Gemeinden der Region, die kommunalen 
 Spitzenverbände und in den von der Braunkohlen- und Sanierungsplanung betroffenen Regionen  
 zusätzlich der Braunkohlenausschuss (§ 14), 

 

2. die übrigen öffentlichen Planungsträger, 
3. die Personen des Privatrechts, für die eine Beachtenspflicht nach § 4 Absatz 1 des Raumordnungsge-  
 setzes begründet werden soll, 
4. die benachbarten Regionalen Planungsgemeinschaften, 
5. die Nachbarländer und Nachbarstaaten, soweit sie berührt sein können, insbesondere das Land Berlin,  
 und 
6. die sonstigen Träger öffentlicher Belange. 

Der Entwurf eines Regionalplans ist mit seiner Begründung bei der Regionalen Planungsgemeinschaft, den 
Landkreisen und den kreisfreien Städten für die Dauer von zwei Monaten öffentlich auszulegen. Gleichzeitig 
ist der Entwurf in das Internet einzustellen. Ort und Dauer der Auslegung sowie die Internetadresse sind 
mindestens eine Woche vorher durch die Regionale Planungsgemeinschaft im Amtsblatt für Brandenburg und 
zusätzlich in der für öffentliche Bekanntmachungen in den Hauptsatzungen der Regionalen Planungsgemein-
schaften vorgesehenen Weise öffentlich bekannt zu machen. Die Bekanntmachung enthält den Hinweis, dass 
Stellungnahmen innerhalb einer Frist von bis zu drei Monaten ab Beginn der Auslegung abgegeben werden 
können. Bei der Beteiligung können elektronische Informationstechnologien ergänzend genutzt werden.
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(4) Die Regionalpläne werden von der Regionalen Planungsgemeinschaft als Satzung erlassen. Die Satzung 
wird von der für Raumordnung zuständigen obersten Landesbehörde (Landesplanungsbehörde) im Einver-
nehmen mit den fachlich zuständigen Ministerien genehmigt, soweit sie nach Maßgabe dieses Gesetzes 
aufgestellt ist und sonstigen Rechtsvorschriften nicht widerspricht. Von der Genehmigung können einzelne 
in einem Regionalplan enthaltene Ziele der Raumordnung ausgenommen werden, soweit diese die Voraus-
setzungen für eine Versagung der Genehmigung begründen und die anzustrebende räumliche Ordnung und 
Entwicklung der Region im Übrigen nicht oder nur unwesentlich berühren. Die Satzung wird von der Landes-
planungsbehörde im Amtsblatt für Brandenburg veröffentlicht. 

(5) Für die Änderung, Ergänzung und Aufhebung der Regionalpläne gelten die Absätze 3 und 4 entspre-
chend. Bis zur Genehmigung von Regionalplänen kann die Landesplanungsbehörde verlangen, dass 
einzelne Ziele der Raumordnung die Inhalt eines Regionalplans sein können, vorläufig und innerhalb einer 
festzusetzenden Frist aufgestellt werden, soweit landesplanerische Erfordernisse vorliegen. 

(6) Soweit Erfordernisse der Raumordnung vorliegen, kann die Landesplanungsbehörde verlangen, dass der 
Regionalplan innerhalb einer festzusetzenden Frist geändert wird. 

(7) Die Landesplanungsbehörde erlässt in Abstimmung mit den zuständigen obersten Landesbehörden 
Richtlinien mit einheitlichen Kriterien über die Inhalte und deren Darstellung sowie über das Verfahren bei der 
Aufstellung, Fortschreibung, Änderung und Ergänzung der Regionalpläne. 

§ 2 a 
Ergänzende Vorschriften zur Umweltprüfung nach den §§ 9 bis 11 des 
Raumordnungsgesetzes 
(1)  Bei der Festlegung des Untersuchungsrahmens der Umweltprüfung einschließlich des erforderlichen 
Umfangs und Detaillierungsgrads des Umweltberichts ist den nach § 9 Absatz 1 Satz 2 zweiter Teilsatz des 
Raumordnungsgesetzes zu beteiligenden öffentlichen Stellen Gelegenheit zur Stellungnahme innerhalb einer 
Frist von einem Monat zu geben. 

(2)  § 2 Absatz 3 gilt mit der Maßgabe, dass auch der Umweltbericht sowie weitere, nach Einschätzung der 
Regionalen Planungsgemeinschaft zweckdienliche Unterlagen Gegenstand der Beteiligungen sind. 

(3)  Nach seinem Inkrafttreten ist der Regionalplan mit der Begründung einschließlich der zusammenfas-
senden Erklärung und der benannten Überwachungsmaßnahmen zusätzlich zu der öffentlichen Bekannt-
machung nach § 2 Absatz 4 Satz 4 in das Internet unter der Adresse der Regionalen Planungsgemeinschaft 
einzustellen. Für die Überwachung der erheblichen Umweltauswirkungen gilt Artikel 8a Absatz 4 des Landes-
planungsvertrages entsprechend. 

§ 2 b 
Planerhaltung 
Die Unbeachtlichkeit einer Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften dieses Gesetzes richtet sich 
nach § 12 des Raumordnungsgesetzes. Zuständige Stelle nach § 12 Absatz 5 Satz 1 des Raumordnungsge-
setzes ist die Regionale Planungsgemeinschaft.
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§ 3 
Regionen 
(1) Eine Region ist ein weitgehend miteinander verflochtener Lebens- und Wirtschaftsraum, der wesentliche 
naturräumliche, siedlungs- und infrastrukturelle Verflechtungen erfasst. Für die Regionalplanung werden als 
großflächige Teilräume des Landes fünf Regionen gebildet, die sich wegen der besonderen Lage von Berlin 
in der Mitte des Landes räumlichsektoral von der inneren bis zur äußeren Landesgrenze erstrecken. 

(2) Zu diesen Regionen gehören folgende Gebiete: 
1. zur Region „Prignitz-Oberhavel“ die Landkreise Oberhavel, Ostprignitz-Ruppin und Prignitz. 
2. zur Region „Uckermark-Barnim“ die Landkreise Uckermark und Barnim. 
3. zur Region „Oderland-Spree“ die Landkreise Märkisch-Oderland und Oder-Spree sowie die kreisfreie  
 Stadt Frankfurt (Oder) 

 

4. zur Region „Lausitz-Spreewald“ die Landkreise Oberspreewald-Lausitz, Dahme-Spreewald, Elbe-Elster  
 und Spree-Neiße sowie die kreisfreie Stadt Cottbus. 
5. zur Region „Havelland-Fläming“ die Landkreise Potsdam-Mittelmark, Havelland und Teltow-Fläming  
 sowie die kreisfreien Städte Potsdam und Brandenburg an der Havel. 

 

§ 4 
Regionale Planungsgemeinschaften 
(1) Mit Inkrafttreten dieses Gesetzes ist in jeder Region eine Regionale Planungsgemeinschaft gebildet. 
Mitglieder sind die Landkreise und kreisfreien Städte im Gebiet der Region. 

(2) Der Regionalen Planungsgemeinschaft obliegt als Trägerin der Regionalplanung die Pflichtaufgabe, 
einen Regionalplan aufzustellen, fortzuschreiben, zu ändern und zu ergänzen. Sie kann mit Zustimmung der 
Landesplanungsbehörde weitere Aufgaben im Zusammenhang mit der Regionalplanung übernehmen. 

(3) Die Regionalen Planungsgemeinschaften sind Körperschaften des öffentlichen Rechts. Die Aufsicht führt 
die Landesplanungsbehörde. Diese kann Weisungen hinsichtlich des Planungszeitraumes und der Beachtung 
der Richtlinien nach § 2 Absatz 7 erteilen. Kommt die Regionale Planungsgemeinschaft diesen Weisungen 
nach angemessener Fristsetzung nicht nach, so kann die Landesplanungsbehörde die Planung ganz oder 
teilweise selbst durchführen und im Einvernehmen mit den fachlich zuständigen Landesministerien für ver-
bindlich erklären. § 2 Absatz 4 Satz 4 ist anzuwenden. 

(4) Für die Rechtsverhältnisse der Regionalen Planungsgemeinschaft gelten die Vorschriften des Geset-
zes über kommunale Gemeinschaftsarbeit im Land Brandenburg entsprechend, soweit dieses Gesetz oder 
Rechtsvorschriften aufgrund dieses Gesetzes keine andere Regelung treffen. 

§ 5 
Organe der Regionalen Planungsgemeinschaften 
Organe der Regionalen Planungsgemeinschaften sind die Regionalversammlung und der Regionalvorstand. 

§ 6 
Regionalversammlung 
(1)  Die Regionalversammlung besteht aus Regionalräten und Regionalrätinnen und weiteren Vertretern und 
Vertreterinnen nach Absatz 3. Regionalräte und Regionalrätinnen sind die Landräte und Landrätinnen, die 
Oberbürgermeister und Oberbürgermeisterinnen und die Bürgermeister und Bürgermeisterinnen der Gemein-
den ab einer Größe von 10 000 Einwohnerinnen und Einwohnern. Die Anzahl der Regionalräte und Regional-
rätinnen richtet sich nach der Größe der Region und soll 40 nicht überschreiten. 
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Die Regionalräte und Regionalrätinnen, die der Regionalversammlung nicht bereits nach Satz 2 angehören, 
werden von den Kreistagen und Stadtverordnetenversammlungen der kreisfreien Städte auf Vorschlag der 
Fraktionen für die Dauer der kommunalen Wahlperiode gewählt. Bei der Wahl sind die im Kreistag und in der 
Stadtverordnetenversammlung vertretenen Fraktionen entsprechend ihrer Sitzanteile zu berücksichtigen. 
Die Regionalräte und Regionalrätinnen sollen so gewählt werden, dass städtische Verdichtungsgebiete und 
ländliche Gebiete angemessen vertreten sind. Das Nähere regelt die Hauptsatzung nach § 8. Die erste Wahl 
findet innerhalb von zwei Monaten nach Inkrafttreten des Gesetzes statt. Über die Anzahl der von den Kreis-
tagen und Stadtverordnetenversammlungen zu wählenden Regionalräte und Regionalrätinnen entscheiden 
für die erste Wahlperiode die Landräte und Landrätinnen und Oberbürgermeister und Oberbürgermeisterin-
nen einvernehmlich. Kann Einvernehmen nicht erzielt werden, entscheidet die Landesplanungsbehörde. Wähl-
bar ist, wer die Wählbarkeit für den Kreistag oder für die Stadtverordnetenversammlung besitzt. Die Landräte 
und Landrätinnen, Oberbürgermeister und Oberbürgermeisterinnen und Bürgermeister und Bürgermeisterinnen 
werden durch ihre Stellvertreter und Stellvertreterinnen im Amt vertreten. Für die übrigen Regionalräte und 
Regionalrätinnen ist je ein Stellvertreter oder eine Stellvertreterin zu wählen. Die Amtszeit der Regionalräte und 
Regionalrätinnen und deren Stellvertreter und Stellvertreterinnen in der ersten Wahlperiode endet mit der Wahl 
der neuen Regionalversammlung, spätestens drei Monate nach dem Entstehen der neuen Landkreise gemäß 
§ 15 des Gesetzes zur Neugliederung der Kreise und kreisfreien Städte im Land Brandenburg. In der von der 
Braunkohlen- und Sanierungsplanung betroffenen Region kann zusätzlich aus dem Braunkohlenausschuss 
(§ 14) ein Vertreter oder eine Vertreterin in die Regionalversammlung entsandt werden. 

(2)  Regionalräte und Regionalrätinnen und der Vertreter oder die Vertreterin des Braunkohlenausschusses 
haben je eine Stimme. Ihre Tätigkeit in der Regionalversammlung ist ehrenamtlich. 

(3)  Die Regionale Planungsgemeinschaft beruft Vertreter und Vertreterinnen anderer in der Region tätiger 
Organisationen auf deren Antrag in die Regionalversammlung. Sie wirken bei der Aufstellung, Ergänzung und 
Fortschreibung der Regionalpläne sowie bei Grundsatzfragen der Regionalplanung beratend mit. Aus folgen-
den Organisationen kann je ein Vertreter oder eine Vertreterin und ein Stellvertreter oder eine Stellvertreterin 
vorgeschlagen werden: 

1. Industrie- und Handelskammer, 
2. Handwerkskammer, 
3. nach § 3 Umwelt-Rechtsbehelfsgesetz vom Land anerkannte Naturschutzvereinigungen, die nach
  ihrer Satzung landesweit tätig sind, 
4. Bauernverbände e. V., 
5. Domowina in der Region „Lausitz-Spreewald“. 

Ferner kann aus folgenden Bereichen je ein Vertreter oder eine Vertreterin und ein Stellvertreter oder eine 
Stellvertreterin vorgeschlagen werden: 

1. Arbeitnehmer, 
2. Arbeitgeber, 
3. Berufsverband der Stadt- und Regionalplanenden, 
4. Kirchen, Religiongsgemeinschaften. 

Die Regionale Planungsgemeinschaft kann in ihrer Hauptsatzung (§ 8) die Berufung weiterer Vertreter oder 
Vertreterinnen aus anderen Organisationen und Bereichen regeln. 
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§ 7 
Regionalvorstand und Vorsitz 
Die Regionalversammlung wählt aus ihrer Mitte einen Regionalvorstand, bestehend aus einem oder einer 
Vorsitzenden, einem oder mehreren stellvertretenden Mitgliedern und weiteren Mitgliedern, durch die alle 
Teile der Region angemessen vertreten werden sollen. Das Nähere regelt die Hauptsatzung (§ 8). 
Der oder die Vorsitzende übernimmt zugleich den Vorsitz des Regionalvorstandes und vertritt die Regionale 
Planungsgemeinschaft nach außen. Für jedes Mitglied des Regionalvorstandes ist aus der Mitte der Regio-
nalversammlung mindestens ein Stellvertreter oder eine Stellvertreterin zu wählen. 

§ 8 
Hauptsatzung 
Die Rechtsverhältnisse der Regionalen Planungsgemeinschaft, die Aufgaben und die Arbeitsweise ihrer 
Organe sowie ihr Sitz werden im Übrigen durch die Hauptsatzung geregelt. Die von der Regionalversamm-
lung beschlossene Hauptsatzung bedarf der Genehmigung der Landesplanungsbehörde. 

§ 9 
Regionale Planungsstelle 
In jeder Region wird eine Regionale Planungsstelle eingerichtet, deren Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen von 
der Regionalen Planungsgemeinschaft eingestellt werden. Ihr obliegt die Erfüllung der Aufgaben der Regio-
nalen Planungsgemeinschaft gemäß § 4 Absatz 2 sowie die planerische und organisatorische Vorbereitung 
und Ausführung der Beschlüsse und Aufträge der Organe der Regionalen Planungsgemeinschaft. 

§ 10 
Kosten 
Die Kosten, die den Regionalen Planungsgemeinschaften durch die Erfüllung der ihnen übertragenen Aufga-
ben gemäß § 4 Absatz 2 entstehen, trägt das Land Brandenburg durch eine gleiche Grundkostenpauschale 
und eine einwohner- und flächenbezogene jährliche Zuweisung. Soweit die Zuweisung für Aufgaben gemäß 
§ 4 Absatz 2 Satz 2 verwendet werden soll, ist von den Mitgliedern der Regionalen Planungsgemeinschaft 
hierfür eine Umlage in mindestens gleicher Höhe zu erheben. Näheres zur Verwendung der Mittel kann die 
Landesplanungsbehörde im Rahmen der Zuweisung bestimmen. 

§ 11 
Haftung 
Die Bestimmungen des Staatshaftungsgesetzes finden keine Anwendung.
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Abschnitt 2 
Braunkohlen- und Sanierungsplanung 

§ 12 
Braunkohlen- und Sanierungspläne 
(1)  Braunkohlen- und Sanierungspläne werden auf der Grundlage des gemeinsamen Landesentwicklungs-
programms und der gemeinsamen Landesentwicklungspläne nach den Artikeln 7 und 8 des Landesplanungs-
vertrages sowie nach Abstimmung mit der Regionalplanung aufgestellt. Sie legen Grundsätze und Ziele der 
Raumordnung fest, soweit dies für eine geordnete Braunkohlen- und Sanierungsplanung erforderlich ist. 
Für Braunkohlen- und Sanierungspläne gelten die Vorschriften über die Regionalpläne mit Ausnahme von § 2 
Absatz 2 Satz 2 und § 2 Absatz 6 entsprechend, soweit nachfolgend nichts Anderes geregelt ist. 

(2)  Ziel des Braunkohlenplanes ist es, eine langfristig sichere Energieversorgung zu ermöglichen, die zu-
gleich umwelt- und sozialverträglich ist. Ziel des Sanierungsplanes ist es, bergbauliche Folgeschäden in den 
Gebieten, in denen der Braunkohlenabbau mittelfristig ausläuft oder schon eingestellt ist, soweit wie möglich 
auszugleichen. 

(3)  In Braunkohlen- und Sanierungsplänen sind unter Berücksichtigung sachlicher, räumlicher und zeitlicher 
Abhängigkeiten insbesondere folgende Sachverhalte, Ziele und Maßnahmen darzustellen: 
a)  Braunkohlenpläne: 

1. gegenwärtiger Zustand von Siedlung und Landschaft, Bau- und Bodendenkmale, 
2. Minimierung des Eingriffs während und nach dem Abbau, 
3. Abbaugrenzen und Sicherheitslinien des Abbaus, Haldenflächen und deren Sicherheitslinien, 
4. unvermeidbare Umsiedlungen und Flächen für die Wiederansiedlung, 
5. Räume für Verkehrswege und Leitungen, 
6. Bergbaufolgelandschaft; 

b)  Sanierungspläne: 
1. Oberflächengestaltung und Rekultivierung oder Renaturierung, 
2. Überwindung von Gefährdungspotenzialen, Darstellung zeitweiliger Sperrgebiete, 
3. Wiederherstellung von Verkehrswegen und Leitungen, 
4. Wiederherstellung eines ausgeglichenen Wasserhaushaltes. 

§ 13 
Braunkohlen- und Sanierungsgebiete 
(1)  Die Braunkohlen- und Sanierungsgebiete werden bestimmt durch die Gebiete für den Abbau, die Außen-
halden und die Ansiedlungen, die Gebiete, deren oberster Grundwasserleiter durch den Abbau oder durch 
Sanierungsmaßnahmen beeinflusst wird sowie die Gebiete, auf denen der Braunkohlenabbau oder die Braun-
kohlenveredelung eingestellt wurde oder eingestellt werden soll. 

(2)  Die Braunkohlen- und Sanierungspläne werden im Einzelnen durch Rechtsverordnung der Landesregie-
rung festgelegt.
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§ 14 
Braunkohlenausschuss 
(1)  Zur Mitwirkung und regionalen Willensbildung bei der Braunkohlen- und Sanierungsplanung wird der 
Braunkohlenausschuss des Landes Brandenburg mit Sitz in Cottbus gebildet. Der Braunkohlenausschuss 
besteht aus gewählten und berufenen ehrenamtlichen Mitgliedern. 

(2)  Die Mitglieder des Braunkohlenausschusses und die Teilnehmenden mit beratender Befugnis (§ 17) 
werden für ihren Verdienstausfall, den ihnen entstandenen Aufwand und die ihnen entstandenen Fahrt-
kosten entschädigt. Die Landesregierung legt durch Rechtsverordnung die Voraussetzungen und die Höhe 
der Entschädigung fest. 

§ 15 
Wahl und Berufung der Mitglieder des Braunkohlenausschusses 
(1)  Die Kreistage und Stadtverordnetenversammlungen der durch die Braunkohlen- und Sanierungsplanung 
berührten Landkreise und kreisfreien Städte wählen aus ihrer Mitte 15 Mitglieder nach folgendem Schlüssel: 

– Landkreis Dahme-Spreewald – 1 Mitglied, 
– Landkreis Elbe-Elster – 1 Mitglied, 
– Landkreis Oberspreewald-Lausitz – 4 Mitglieder, 
– Landkreis Spree-Neiße – 4 Mitglieder, 
– Landkreis Oder-Spree – 1 Mitglied, 
– Kreisfreie Stadt Cottbus – 3 Mitglieder, 
– Kreisfreie Stadt Frankfurt (Oder) – 1 Mitglied. 

Die Wahlen sind jeweils innerhalb von zehn Wochen nach der Neuwahl der Kreistage und Stadtverordneten-
versammlungen durchzuführen. 

(2)  Das für Raumordnung zuständige Mitglied der Landesregierung beruft als weitere Mitglieder des Braun-
kohlenausschusses Vertreter und Vertreterinnen der nachfolgend aufgeführten Körperschaften und Organi-
sationen nach folgendem Schlüssel: 

– Industrie- und Handelskammer oder Handwerkskammer Cottbus – 1 Mitglied, 
– Vereinigung der Unternehmensverbände in Berlin – 1 Mitglied,
 und Brandenburg e. V. 
– Industriegewerkschaft Bergbau, Chemie und Energie – 1 Mitglied,
 oder Deutscher Gewerkschaftsbund 
– Bauernverband Brandenburg – 1 Mitglied, 
– Domowina – Bund Lausitzer Sorben e. V. – 1 Mitglied, 
– nach § 3 Umwelt-Rechtsbehelfsgesetz vom Land  – 2 Mitglieder,
 anerkannte Naturschutzvereinigungen, die nach  
 ihrer Satzung landesweit tätig sind 
– Evangelische Kirche in Berlin-Brandenburg – 1 Mitglied. 

Die in Satz 1 genannten Körperschaften und Organisationen können dem für Raumordnung zuständigen 
Mitglied der Landesregierung Vorschläge für die Berufung einreichen. Werden keine geeigneten Vorschläge 
unterbreitet, kann von der Berufung abgesehen werden.
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(3)  Zum Mitglied des Braunkohlenausschusses kann nicht gewählt oder berufen werden, wer 
a)  Mitglied des Vorstandes, des Aufsichtsrates oder eines gleichartigen Organs einer juristischen Person  
 oder einer Vereinigung ist, welcher durch die Braunkohlen- und Sanierungsplanung ein unmittelbarer  
 Vor- oder Nachteil entsteht, 
b)  in einer obersten Landesbehörde Aufgaben der Braunkohlen- und Sanierungsplanung wahrnimmt  
 oder 
c)  bei einem Braunkohlenbergbauunternehmen gegen Entgelt beschäftigt ist. 

(4)  Die Mitglieder des Braunkohlenausschusses werden für die Dauer der Wahlzeit der Vertretungen der 
Landkreise und kreisfreien Städte gewählt oder berufen. Sie über ihr Amt nach Ablauf der Zeit, für die sie 
gewählt oder berufen sind, bis zum Amtsantritt der neu gewählten oder berufenen Mitglieder weiter aus. 
Entfallen die persönlichen Voraussetzungen für die Wahl oder Berufung eines Mitglieds, so erlischt dessen 
Mitgliedschaft. Scheidet ein Mitglied aus dem Braunkohlenausschuss aus oder ist seine Wahl oder Berufung 
unwirksam, so findet unverzüglich eine Ersatzwahl oder Ersatzberufung statt. 

§ 16 
Vorsitz, Sitzungen und Geschäftsordnung des Braunkohlenausschusses 
(1)  Der Braunkohlenausschuss tritt sooft zusammen, wie es die Geschäfte erfordern, jedoch mindestens 
zweimal im Jahr. Der oder die Vorsitzende beruft die Sitzung des Braunkohlenausschusses unter Bekannt-
gabe der Tagesordnung ein. Der Braunkohlenausschuss ist unverzüglich einzuberufen, wenn ein Fünftel 
seiner Mitglieder oder die Landesplanungsbehörde es verlangen. 

(2)  Der Braunkohlenausschuss wählt ein vorsitzendes Mitglied und zwei stellvertretende vorsitzende Mit-
glieder. Der oder die Vorsitzende vertritt den Braunkohlenausschuss nach außen. 

(3)  Das Land Brandenburg stellt die für die Geschäfte des Braunkohlenausschusses erforderlichen Mittel 
zur Verfügung. 

(4) Der Braunkohlenausschuss gibt sich eine Geschäftsordnung.
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§ 17 
Teilnehmende mit beratender Befugnis 
(1) Je ein Vertreter oder eine Vertreterin des Landesamtes für Bergbau, Geologie und Rohstoffe, des Landes-
amtes für Umwelt, Gesundheit und Verbraucherschutz, des Landesamtes für Bauen und Verkehr, der Agentur 
für Arbeit Cottbus, des Brandenburgischen Landesamtes für Denkmalpflege und Archäologisches Landes-
museum, des Landesamtes für Ländliche Entwicklung, Landwirtschaft und Flurneuordnung, der obersten 
Forstbehörde, der Energieregion Lausitz-Spreewald GmbH, des Fördervereins Kulturlandschaft Niederlausitz 
e. V., der Regionalen Planungsgemeinschaften Lausitz-Spreewald und Oderland-Spree, des Regionalen 
Planungsverbandes Oberlausitz-Niederschlesien des Freistaates Sachsen und der Braunkohlenbergbauun-
ternehmen können mit beratender Befugnis an den Sitzungen des Braunkohlenausschusses teilnehmen. 

(2)  Die Landräte und Landrätinnen der Landkreise nach § 15 Absatz 1 und die Oberbürgermeister und 
Oberbürgermeisterinnen der kreisfreien Städte nach § 15 Absatz 1, die hauptamtlichen und ehrenamtlichen 
Bürgermeister und Bürgermeisterinnen und die Ortsvorsteher und Ortsvorsteherinnen sowie die von den 
Ortsbeiräten benannten Vertreter und Vertreterinnen der Ortsteile der Gemeinden und Amtsdirektoren und 
Amtsdirektorinnen der Ämter, die von bergbaubedingten Umsiedlungsmaßnahmen betroffen sein können, 
können mit beratender Befugnis an den Sitzungen des Braunkohlenausschusses teilnehmen, wenn Bera-
tungsgegenstände im Zusammenhang mit den Aufgaben und Tätigkeiten der jeweiligen Gebietskörperschaf-
ten stehen. Vertreter oder Vertreterinnen der Gemeinden, deren Gemarkungsgebiet von einem Braunkoh-
lenplanverfahren betroffen ist, können mit beratender Befugnis teilnehmen, wenn Beratungsgegenstände die 
jeweiligen Gebietskörperschaften betreffen. 

(3)  Der Braunkohlenausschuss kann regionale oder sachbezogene Arbeitskreise bilden. Die Mitarbeit erfolgt 
ehrenamtlich. Die Leiter und Leiterinnen der Arbeitskreise können mit beratender Befugnis an den Sitzungen 
des Braunkohlenausschusses teilnehmen, sofern sie nicht bereits Mitglieder des Braunkohlenausschusses 
sind. 

§ 18 
Ergänzende Vorschriften für das Erarbeitungsverfahren 
(1) Die Landesplanungsbehörde erarbeitet die Entwürfe der Braunkohlen- und Sanierungspläne und legt 
sie dem Braunkohlenausschuss vor Eintritt in das Beteiligungsverfahren nach § 10 Absatz 1 des Raumord-
nungsgesetzes, im Fall der Durchführung einer Umweltprüfung nach § 9 des Raumordnungsgesetzes unter 
angemessener Fristsetzung zur Stellungnahme vor. 

(2)  Die Landesplanungsbehörde leitet den Entwurf sodann den betroffenen Regionalen Planungsgemein-
schaften und den in § 2 Absatz 3 genannten Stellen zu, soweit für diese eine Beachtenspflicht nach § 4 
Absatz 1 oder 3 des Raumordnungsgesetzes begründet werden soll. Sie setzt ihnen eine angemessene 
Frist zur Stellungnahme. Die Landesplanungsbehörde erörtert die fristgemäß vorgebrachten Bedenken und 
Anregungen mit den Beteiligten nach Satz 1, im Fall der Durchführung einer Umweltprüfung nach § 9 Absatz 1 
Satz 2 des Raumordnungsgesetzes. 

(3)  Die Landesplanungsbehörde teilt das Ergebnis des Beteiligungsverfahrens dem Braunkohlenausschuss 
mit. Aus der Mitteilung muss ersichtlich sein, über welche Bedenken und Anregungen unter den Beteiligten 
Einigung erzielt worden ist und über welche abweichende Meinungen bestehen. Dem Braunkohlenausschuss 
ist innerhalb einer angemessenen Frist Gelegenheit zur Stellungnahme zu geben. Die Stellungnahme des 
Braunkohlenausschusses wird in die Abwägung der öffentlichen und privaten Belange eingestellt.
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(4)  Der Landesplanungsbehörde sind von den Braunkohlenbergbauunternehmern alle erforderlichen Anga-
ben zur Beurteilung der sozialen und ökologischen Verträglichkeit des Abbau- oder Sanierungsvorhabens 
vorzulegen. 

(5)  Die im Braunkohlen- und Sanierungsplangebiet ansässigen Personen und tätigen Betriebe sind verpflich-
tet, der Landsplanungsbehörde die für die Entwurfserarbeitung der Braunkohlen- und Sanierungspläne er-
forderlichen Auskünfte zu erteilen und Unterlagen zugänglich zu machen. Soweit die Unterlagen Geschäfts- 
oder Betriebsgeheimnisse enthalten, sind diese zu kennzeichnen und getrennt vorzulegen. 

§ 19 
Erlass als Rechtsverordnung 
Braunkohlen- und Sanierungspläne bedürfen der Beschlussfassung durch die Landesregierung. Die Landes-
regierung wird ermächtigt, Braunkohlen- und Sanierungspläne als Rechtsverordnung zu erlassen. Zuständige 
Stelle nach § 12 Absatz 5 Satz 1 des Raumordnungsgesetzes ist die Landesplanungsbehörde. 

§ 20 
Informationspflicht 
Die Landesplanungsbehörde informiert den Braunkohlenausschuss regelmäßig über die ordnungsgemäße 
Umsetzung der Braunkohlen- und Sanierungspläne. 

Abschnitt 3 
Schlussbestimmungen 

§ 21 
Übergangsregelung 
(1)  Die Mitglieder des Braunkohlenausschusses werden gemäß § 15 erstmals innerhalb von zehn Wochen 
nach Inkrafttreten des Gesetzes zu dem Zweiten Staatsvertrag über die Änderung des Landesplanungsver-
trages und zur Änderung des Brandenburgischen Landesplanungsgesetzes sowie des Gesetzes zur Einfüh-
rung der Regionalplanung und der Braunkohlen- und Sanierungsplanung im Land Brandenburg gewählt oder 
berufen. 

(2)  Die Landesplanungsbehörde kann den zu beteiligenden Behörden und Stellen Planentwürfe bereits vor 
dem erstmaligen Zusammentreten des gemäß Absatz 1 gebildeten Braunkohlenausschusses zur Stellungnah-
me gemäß § 18 Absatz 2 zuleiten. In diesem Fall gilt § 18 Absatz 1 nicht. 

§ 22 
(Inkrafttreten)
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